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 Beschlussvorlage 

   
  

TOP 14. Änderung Flächennutzungsplan 
VG Vordereifel-Teilplan 
Windenergienutzung-Bereich Nord 
- Beratung über die im Verfahren 
nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 
eingegangenen   Stellungnahmen  
 
X. Einzelbeschlüsse  
15. Stellungnahme des Landesamtes 
für Geologie und Bergbau 

 

 Verfasser: Hans-Paul Wagner 
Bearbeiter: Anna Jütte 
Abteilung:  Abteilung 4 

  Datum:  
22.03.2016 

Aktenzeichen: 

 

  Telefon-Nr.: 

 

 
 
 

Gremium Status Termin Beschlussart 

Verbandsgemeinderat öffentlich 14.04.2016 Entscheidung 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
15. Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau vom 04.02.2013 

 
 
Es wird auf den Wortlaut der vorgenannten Schreiben verwiesen. 
 
An der Beratung und Beschlussfassung nehmen die Ratsmitglieder 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.  

 
aufgrund von Ausschließungsgründen gem. § 22 GemO nicht teil. Sie verlassen den 
Sitzungstisch. 
 
In der Begründung zum Flächennutzungsplan Teilplan Windenergie ist bereits 
erwähnt, dass die Positivflächen teilweise von bestehenden oder erloschenen 
Bergwerksfeldern überdeckt werden.  
Es ist ebenfalls bekannt, dass die vorgesehenen Flächen für die Windenergie-
nutzung teilweise von Vorbehaltsflächen für die Rohstoffgewinnung überlagert 
werden. 
 
Nach G 1, Kapitel 4.2.6 RROP 2006 sollen in den Vorbehaltsgebieten für die 
Rohstoffgewinnung die Rohstofflagerstätten vorsorglich gesichert werden. Es 
handelt sich im Wesentlichen um Rohstofflagerstätten, für die auch andere 
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Nutzungsansprüche vorhanden sind. 
 
Nach dem Entwurf „Hinweise für die Beurteilung der Zulässigkeit der Errich-
tung von Windenergieanlagen in Rheinland-Pfalz“ vom 12.03.2013 sind Vorbe-
haltsflächen für die Rohstoffgewinnung nicht als pauschale Ausschlüsse für 
die Windenergienutzung zu formulieren. 
 
Der Rat der Verbandsgemeinde hat bereits beschlossen, dass Vorbehaltsgebie-
te für die Rohstoffsicherung nicht als Ausschlusskriterium behandelt werden.  
 
Auf die vorstehende Beschlussfassung unter Ziffer VII, 2, g (Vorlage Nr. 
950/238/2016) wird Bezug genommen.  
 
 
 
Etwaige Anträge:      
 
 
Beschluss: 
 
 
 
 

Abstimmungsergebnis: 

 
Ein- 
stimmig 

 
Mit  
Stimmenmehrheit 

Ja 
 

Nein 
 

Enthaltung 
 

 
Laut Beschlussvor-
schlag 

 
Abweichender 
Beschluss 

 
 
Sachverhalt 
 
 
 

 
Finanzielle Auswirkungen? 
 

 Ja  Nein 
 
    

Veranschlagung 

 
Nein 
 

 Ja, mit 
 50.000 € 

 

 Ergebnishaus-
halt 
  2016 

 Finanzhaus-
halt  
 20      

Buchungsstel-
le: 
51121-562550 

 

 
 
Anlagen: 
 
STN zu 15. 
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